
Nummer 27 
Donnerstag, 2. Juli 2015
62. Jahrgang

Diese Ausgabe erscheint auch online

Samstag, 4. und 
Sonntag, 5. Juli 2015

Tag der offenen Tür 
der Freiwilligen  
Feuerwehr  
Dettenhausen 

Interessantes und informatives Angebot  
rund um das Feuerwehrgerätehaus 

Am kommenden Wochenende wird sich unsere Frei-
willige Feuerwehr Det-tenhausen wieder mit der Dar-
stellung ihrer vielfältigen Aufgaben und Ein-satzberei-
che der Einwohnerschaft präsentieren. 
Mit einem bunten Programm ist beim Feuerwehrgerä-
tehaus in den Fron-lachwiesen wieder viel Interessan-
tes für Erwachsene, Jugendliche und Kinder rund um 
das Einsatzfeld der Feuerwehr und der Einsatz- und 
Ret-tungskräfte geboten.
Im Angebot sind auch die seit Anfang des Jahres ge-
setzlich vorgeschrie-benen Rauchmelder. Und natür-
lich darf für Kinder auch die Fahrt im Feu-erwehrauto 
nicht fehlen. Selbstverständlich ist der Eintritt bei allen 
Veran-staltungen frei.
Zu dem Tag der offenen Tür dürfen wir auch Abord-
nungen aus unseren Partnerstädten Tab/Ungarn und 
Treuen/Vogtland in Dettenhausen will-kommen heißen.

Fahrdienst für unsere älteren Mitbürger/Innen
Die Freiwillige Feuerwehr bietet am Sonntag einen 
Fahrdienst für die älteren Mit-bürger/innen in der Zeit 
von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr an. Wollen Sie abgeholt 
werden rufen Sie einfach unter Tel. 0175/4311494 an.

Unterstützen Sie die ehrenamtliche Arbeit der Ange-
hörigen unserer Feu-erwehr, die sich natürlich sehr 
über ein großes Interesse und Ihren Besuch bei dem 
Veranstaltungen beim Feuerwehrmagazin am kom-
menden Wochenende freuen würden.

Thomas Engesser
Bürgermeister

Gelungener Abschluss  
der Tour Ginkgo  
in der Schönbuchhalle
Mit großem Applaus, einer stolzen Spendensumme 
und einer gelungenen Veranstaltung fand die Bene-
fiztour der Christiane-Eichenhofer-Stiftung zugunsten 
des Projektes „Rückenwind“ am vergangenen Sams-
tagnachmittag in der Schönbuchhalle-Festhalle einen 
würdigen Abschluss.

Begrüßt von Bürgermeister Thomas Engesser und 
musikalisch umrahmt von der Band  TÜ-CAGO, ei-
ner Vorstellung der Zirkus-AG der Schönbuchschule, 
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BU: Freude bei allen Beteiligten über die 

Abschlussveranstaltung und die in Dettenhausen und bei 

der Tour gesammelten Spenden (Foto Julia Klebitz) 

 

Mit großem Applaus, einer stolzen Spendensumme und 

einer gelungenen Veranstaltung fand die Benefiztour der 

Christiane-Eichenhofer-Stiftung zugunsten des Projektes 

„Rückenwind“ am vergangenen Samstagnachmittag in der 

Schönbuchhalle-Festhalle einen würdigen Abschluss. 

 

Begrüßt von Bürgermeister Thomas Engesser und 

musikalisch umrahmt von der Band  TÜ-CAGO, einer 

Vorstellung der Zirkus-AG der Schönbuchschule, einem 

Informationsangebot der Kreisverkehrswacht und bestens 

bewirtet von den Radsportfreunden luftbomb.de genossen 

die über 100 Tourfahrer in ihren gelben Trikots bei Kaffee 

und Kuchen und Radler-Roten den Abschluss der 

Das Programm:

Samstag, 04. Juli 2015
ab 16:00 Uhr Beginn der Veranstaltung
    Schauübung der Aktiven Wehr
    Waffelverkauf der Jugendfeuerwehr
ab 20.00 Uhr Musikalische Unterhaltung mit Live-Musik
    durch die Gruppe Lolic’s und Barbetrieb

Sonntag, 05. Juli 2015
ab 11.00 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle 
    Dettenhausen
    Spielstraße, Bungee Jumping, 
    Basteln für Kinder
    Übungen mit Feuerlöschern
    Fahrt mit dem Feuerwehrauto
    Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen 
    und Einsatzfahr-zeugen von Polizei und DRK
    Verkauf von Rauchmeldern

Fortsetzung Seite 2

Freude bei allen Beteiligten über die Abschlussveranstal-
tung und die in Dettenhausen und bei der Tour gesammelten 
Spenden (Foto Julia Klebitz)
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Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
Bärenareal/Mühlwiesen im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Dettenhausen hat am 
24.03.2015 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) als Satzung beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
in dem nachfolgend abgedruckten, nicht maßstäblichen 
Lageplan zum Bebauungsplan dargestellt.
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Im Einzelnen gilt der Lageplan des Bebauungsplans in 
der Fassung vom 24.03.2015, gefertigt vom Planungsbü-
ro Krisch und Partner, Tübingen.

einem Informationsangebot der Kreisverkehrswacht und 
bestens bewirtet von den Radsportfreunden luftbomb.de 
genossen die über 100 Tourfahrer in ihren gelben Trikots 
bei Kaffee und Kuchen und Radler-Roten den Abschluss 
der dreitägigen Etappenrundfahrt durch Gemeinden in 
den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Böblingen. 

Herzlichen Glückwunsch
Herr Dr. Uwe Stamer, wohnhaft in der Mühlhaustra-
ße 8, vollendet am 03.07.2015 sein 71. Lebensjahr.

Herr Stefan Nau, wohnhaft in der Weinhalde 1, 
vollendet am 05.07.2015 sein 85. Lebensjahr.

Herr Heinz Zimmermann, wohnhaft in der Kirchstra-
ße 31, vollendet am 07.07.2015 sein 85. Lebensjahr.

Die Gemeinde gratuliert den Jubilaren recht herzlich 
und wünscht ihnen für die weitere Zukunft alles Gute.

Thomas Engesser
Bürgermeister

Fortsetzung von Seite 1

Rund 5.000 € konnten die Schirmherren Landrat Joachim Wal-
ter und Marion von Wartenberg und die Stiftungsvorsitzende 
Christiane Eichenhofer (v.l.n.r.) und die in Gelb fahrenden Radler 
aus Dettenhausen mitnehmen.

Dabei stand trotz der über 300 gefahrenen Kilometer 
nicht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund sondern das 
Einsammeln von Spenden für das Projekt „Rückenwind“ 
an der Tübinger Kinderklinik, das kranke Jugendliche 
beim Übergang ins Erwachsenenalter begleitet. 
Im Beisein von den beiden Schirmherrn Staatssekretärin 
Marion von Wartenberg und Landrat Joachim Walter 
und dem Hauptpaten der diesjährigen Tour Alfred Rit-
ter konnte die Stiftungsvorsitzende und Namensgeberin 
Christiane Eichenhofer mit großem Beifall bedacht über 
200.000 € an Spendengeldern einnehmen und damit an 
die Kinderklinik übergeben.
In Dettenhausen kam ein Betrag von etwas mehr als 
4.000 € zusammen, der sich aus Spenden von Privat-
personen, einiger Gewerbebetriebe, des Gemeinderats, 
des VfL Dettenhausen, der Radsportfreunde Luftbomb.
de und dem Verkauf von Ginkgo-Bäumchen durch die 
Rathausbediensteten zusammensetzt. 

Zur Freude der Radler und Zuschauer kam in der 
Schönbuchhalle nochmal ganz überraschend und schnell 
ein Tausender dazu: Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Martin Rosemann und der Landtagsabgeordnete der 
Grünen Daniel Lede Abal strampelten auf zwei Ergome-
tern um die Wette. Lede Abal gewann und verpflichtete 
dadurch seinen Dr. Rosemann zu einer Spende von 200 
Euro. Der Grüne zog jedoch nach und zahlte dieselbe 
Summe. Doch damit nicht genug: Elegant überzeugte 
zunächst Dr. Rosemann seine Bundestagskollegin Annet-
te Widmann-Mauz (CDU) als Koalitionskollegin von einer 
weiteren Spende in gleicher Höhe, der sich dann auch 
noch die Staatssekretärin und Schirmherrin Marion von 
Wartenberg und Landrat Joachim Walter als Schirmherr 
anschlossen. Zusammengerechnet konnten alle in Gelb 
fahrenden Radler damit rund 5.000 € auf das letzte 
Teilstück der Tagesetappe aus Dettenhausen mitnehmen.
Die Gemeinde bedankt sich auch im Namen der Chris-
tiane-Eichenhofer-Stiftung bei allen, die mit zu der rund-
um gelungenen Veranstaltung auch mit ihren Sachspen-
den und ihrem engagiertem Einsatz beigetragen haben.
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Der Bebauungsplan Bärenareal/Mühlwiesen tritt mit die-
ser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB).

Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begrün-
dung und der Anlagen beim Bürgermeisteramt Detten-
hausen, Bismarckstraße 7, 72135 Dettenhausen, Bauver-
waltung, Zimmer 2.9 während der üblichen Dienstzeiten 
eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungs-
plan, seine Begründung und die Anlagen einsehen und 
Auskunft über ihren Inhalt verlangen.

Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichti-
gen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlicher Fehler oder ein nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder 
den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist 
darzulegen.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg oder auf Grund dieser Gemeindeordnung 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind;

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemein-
deordnung wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen 
hat oder wenn vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 
1 Gemeindeordnung genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist auch eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 
2 Gemeindeordnung geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Gemein-
deordnung genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Dettenhausen, 02.07.2015

Thomas Engesser 
Bürgermeister

Tag der offenen Tür

Sperrung der Seitenstraße  
und Fronlachwiesen und 
Halteverbot in der Silcherstraße

Um ein beidseitiges Parken entlang der Silcherstraße 
zu verhindern, wird am Tag der offenen Tür der Feu-
erwehr (Samstag und Sonntag) auf der Südostseite 
der Silcherstraße von der Hindenburgstraße bis zur 
Seitenstraße ein Halteverbot angeordnet.

Wegen der beschränkten Parkmöglichkeiten bitten 
wir die Besucher der Veranstaltung unserer Feuer-
wehr zu Fuß zum Feuerwehrmagazin zu kommen.

Die Seitenstraße und die Straße Fronlachwiesen sind 
am Samstag und Sonntag für den allgemeinen Ver-
kehr gesperrt.

Bitte vormerken!

„Karibik-Nacht“ und  
12 Stunden-Schwimmen 
im Freibad

Freitag, 10. Juli  
und Samstag, 11. Juli

Zwar nicht an einen karibischen 
Strand sondern in unser idyllisch 
gelegenes Bädle am Ufer der Schaich lädt der 
Förderverein Freibad am morgigen Freitagabend ab 
19 Uhr zur Karibik-Nacht ein. Das Fest findet auch 
bei „nicht karibischem Wetter“ statt!

Für alle, die gerne schwimmen und ihre Ausdauer 
testen wollen, veranstaltet die DLRG Ortsgruppe 
auch dieses Jahr wieder am Samstag, 11.07.2015 
ein 12-Stunden-Schwimmen. Los geht es um 9 Uhr 
und darum, als Einzelschwimmer oder Mannschaft 
innerhalb von 12 Stunden eine möglichst große 
Strecke im Wasser zurückzulegen.

Merken Sie sich die Termine schon heute vor. Mehr 
Informationen zu den Veranstaltungen unter den 
Vereinsnachrichten und in der nächsten Amtsblatt-
ausgabe.

Landratsamt Tübingen  
am Freitag, 10. Juli 2015 geschlossen 
Am Freitag, 10. Juli 2015 ist das Landratsamt aufgrund 
einer betrieblichen Veranstaltung ganztägig geschlossen. 

Dies betrifft auch die Zulassungs- und Führerscheinstelle. 
Für die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüber-
wachung wird unter der Nummer 07071/207-3202 ein 
telefonischer Notdienst eingerichtet. 


